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News

Die Reform des Arbeitsrechtes 
nach deutschem Vorbild basiert auf 
volkswirtschaftlich nachvollzieh-
baren Erwägungen, denn mit wach-
sendem Wohlstand in China steigen 
auch die Bedürfnisse der Chinesen 
nach besserer Lebensqualität und 
besserem Schutz für Arbeitnehmer. 
Deshalb haben die Chinesen auch 
viele Vorschriften des deutschen 
Arbeitsrechtes übernommen, um 
die Interessen der Arbeitnehmer zu 
schützen. Allerdings hat der chine-
sische Gesetzgeber zusätzlich hohe 
Geldstrafen angesetzt, die nicht nur 
»kriminelle« Arbeitgeber, sondern 
wirklich jeden hart treffen können.

Ab 1. Januar 2008: Verschärftes Arbeitsrecht in China 
Reform nach deutschem Vorbild trifft sowohl Produzenten als auch Importeure

von Dr. rer. pol. Kuang-Hua Lin und Rechtsanwalt Philipp Korte
Ab dem 1.1.2008 gilt in China das neue Arbeitsvertragsgesetz. Das neue 
Gesetz betrifft nicht nur alle in China angesiedelten Unternehmen (ein-
schließlich der 3.000 deutschen Unternehmen), sondern auch Unterneh-
men, die Produkte aus China direkt oder indirekt beziehen. Diese werden 
nach und nach die infolge des Gesetzes höheren Lohnkosten in Form stei-
gender Preise zu spüren bekommen.

Rechtsanwalt 
Philipp Korte 

Geschäftsführer 
Dr. Kuang-Hua Lin 

Mit wachsendem Wohlstand in China steigen auch die Bedürfnisse der 
Chinesen: Ab dem 1.1.2008 gilt daher in China ein neues Arbeitsver-
tragsgesetz

Strafe kann Existenz vieler Produ-
zenten in China bedrohen
Beispiel Zeitverträge. Nach dem 
neuen Gesetz (Artikel 14) muss der 
dritte Arbeitsvertrag bzw. die zwei-
te Verlängerung eines Zeitvertrages 
mit dem Arbeitnehmer unbefristet 
sein. Sollte auch der dritte Vertrag 
immer noch zeitlich befristet sein, 
dann gilt der Vertrag als unbefristet. 
Darüber hinaus wird dem Arbeit-
geber in diesem Fall auferlegt, dem 
Arbeitnehmer doppelte Gehälter 
zu zahlen, und zwar von dem Zeit-
punkt an, zu dem der Arbeitnehmer 
eigentlich einen unbefristeten Ver-
trag hätte bekommen sollen (Arti-
kel 82). 
Dies ist besonders prekär, da Un-
ternehmen in China heute über-
wiegend Zeitverträge abgeschlos-
sen haben, die nach Ablauf der 
Vertragszeit automatisch verlängert 

werden. Besonders in der Produkti-
on werden fast ausschließlich Zeit-
verträge unterschrieben, die jährlich 
verlängert werden. Wenn also ein 
Unternehmen »vergisst«, diese Pra-
xis zu ändern, drohen ihm nach ein 
paar Jahren so hohe Nachzahlungen 
(inkl. Lohnsteuer und Sozialabga-
ben), dass das Unternehmen in die 
Insolvenz geraten kann.

»Kündigungsfreiheit« des Arbeit-
nehmers 
Ein noch größeres Problem für die 
meisten deutschen Unternehmen in 
China ist die »Kündigungsfreiheit« 
des Arbeitnehmers: Nach Artikel 38 

des neuen Ge-
setzes kann ein 
Arbe i tnehmer 
immer innerhalb 
von 30 Tagen 
seine Stelle kün-
digen, gleich, 
welche Regelung 
der  Arbeits-
vertrag enthält. 
Eine längere 
Kündigungsfrist 
wie z.B. drei 
Monate, die bei 
Führungskräften 
üblich ist, gilt in 
der Zukunft also 
nur noch für den 

Arbeitgeber, jedoch nicht für den 
Arbeitnehmer. 

Zusammen mit der Tatsache, dass 
über 90 Prozent aller Vereinba-
rungen in China über nachvertrag-
liches Wettbewerbsverbot durch 
den Artikel 24 sowie die aktuelle 
Rechtsprechung in China unwirk-
sam sind, kann das Interesse der 
Arbeitgeber massiv beeinträchtigt 
werden, wenn wichtige Arbeitneh-
mer unerwartet mit einer 30-Tage-
Kündigungsfrist zum Wettbewerber 
gehen.

Gesetzliche Abfi ndung erhöht die 
Arbeitskosten
Im Vergleich dazu ist die Zwangs-
abfi ndung bei einer (ordentlichen) 
Kündigung durch den Arbeitgeber 
in Höhe von einem Monatsgehalt 
pro Jahr Betriebszugehörigkeit 

das kleinere Übel. Dagegen helfen 
auch die Zeitverträge nicht mehr, 
denn auch bei Ablauf der Zeitver-
träge muss diese Abfi ndung gezahlt 
werden. Auch wenn inzwischen die 
meisten HR-Manager diese Rege-
lungen kennen, vergessen die meis-
ten Unternehmen in China jedoch, 
für diese zusätzlichen Kosten Rück-
stellungen zu bilden.

Notwendig: Anpassung aller Ar-
beitsverträge
Eine Anpassung aller Arbeitsver-
träge und interner Vorschriften 
sind zwingend notwendig! Die 
hier genannten Artikel sind nur ein 
Bruchteil der neuen Regelungen. 
Darüber hinaus sind vor allem die 
Kündigungsschutzvorschriften 
wichtig (Mitarbeiter können nur 
noch mit den im Gesetz genannten 
Begründungen gekündigt werden. 
Die Beweislast für das Vorliegen 
des Kündigungsgrundes trägt der 
Arbeitgeber). Konkret müssen alle 
Unternehmen in China ihre Ar-
beitsverträge, interne Vorschriften 
(nach der Tradition in China im 
sog. Mitarbeiterhandbuch nieder-
geschrieben), Personalakten (Ver-
tragslaufzeit und Beweise für evtl. 
Kündigungsgrund) sowie das Per-
sonalwesen an das neue Gesetz an-
passen. 

Wer nichts tut, lebt mit der Gefahr, 
hart bestraft zu werden. Denn nicht 
nur die betroffenen Mitarbeiter, 
sondern wirklich jeder, auch der 
Wettbewerber, kann den Verstoß 
gegen die Gesetze bei der Arbeits-
verwaltung (vergleichbar mit dem 
Arbeitsamt in Deutschland) anzei-
gen. Die hohe Geldstrafe fällt sofort 
an und bedarf keines zivilen Pro-
zesses. Es besteht damit dringender 
Handlungsbedarf. Die englische 
Übersetzung des neuen Arbeits-
vertraggesetzes in China kann von 
den Autoren kostenlos angefordert 
werden. Selbstverständlich stehen 
die Autoren, sowie die acht Nieder-
lassungen der Asia-Pacifi c Manage-
ment Consulting GmbH in China, 
für jede Frage zur Verfügung.
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